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Wien, am . . 133 -h~*. .

Formeller Abschluss des Ueberbrückungskredites .
Wie bereits wiederholt mitgeteilt wurde,hat die Wiener Bür¬

gerschaft beschlossen,zur Deckung des für das Jahr 133b zu erwartenden

Abganges , der zum weitaus überwiegenden Teil durch die Leistungen an den
Bund begründet ist , einen Ueberbrückungskredit in der Höhe von 45 Mil¬

lionen Schilling durch Ausgabe von Schatzscheinen aufzunehmen . Bereits
vor einigen Tagen erfolgte der formelle Abschluss mit der Zentraleuro¬

päischen Landerbank,Niederlassung Wien , die bekanntlich der Stadtverwal¬

tung zu diesem Zwecke einen Betrag von 3° Millionen Schilling zur Ver¬

fügung stellt . Am kommenden Dienstag werden im Rathaus die Repräsentan¬
ten des Oesterreichischen Postsparkassenamtes,der österreichischen Dre-
ditanstalt für Handel und Gewerke,der Mercurbank , des österreichischen
Credit - Institutes für öffentliche Unternehmungen und Arbeiten und der Zen-

tralsparkasse der Gemeinde Wien vom Bürgermeister empfangen werden , um
die für die Uebernahme des Restes des Ueberbrückungskredites notwendi¬

gen Erklärungen auszutauschen . Jedes der genannten fünf Geldinstitute
will sich verpflichten,sich mit Je drei Millionen Schilling an dem Ueber¬

brückungskredit zu beteiligen . Damit sind auch die letzten formellen Vor¬

aussetzungen für die von der Wiener Bürgerschaft beschlossene Kreditak¬
tion erfüllt.

Verpachtung der Gemeinde, ! agd im lo . Bezirk .

Infolge Auflösung des Vereines 11Jagdklub Steinadler u
, des bis¬

herigen Pächters der Gemeindejagd im lo . Bezirk,wird die Verpachtung die¬
ser Jagd für die restliche Jagdperiode , das ist bis ^ « Dezember 1938

^
im

Wege der öffentlichen Versteigerung ausgeschrieben . Die Versteigerung fin¬
det am lii , Juli , 9 Uhr , im magistratischen Bezirksamt für den lo . Bezirk,
1 . Stock,Zimmer 2o,statt . Das GemeindeJagdgebiet umfasst die in das Wiener

Gemeindegebiet einbezogenen Teile von Inzersdorf,Oberlaa und Unterlaa
mit Ausnahme der mit Jagdverbot belegten Bezirksteile . Das Gesamtflächen-
ausmaöo do * Jagdgebietes umfasst 774 Hoktar . Der Ausrufungspreis für den

Jahrespac .fttsunilling beträgt l * 44o Schilling . Pachtwerber haben vor der

Versteigerung ein Vadium in der Höhe des Ausrufspreises bar oder in pupi-
larsicheren österreichischen Wertpapieren oder in klauselfreien Einlage¬
büchern der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien bei der Kassa des magistra¬
tischen Bezirksamtes für den lo . Bezirk zu erlegen und sich über den Erlag
vor Beginn der Versteigerung beim Versteigerungsleiter auszuweisen . Die

Pachtbedingnisse können an Werktagen in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr im

magistratischen Bezirksamt für den lo . Bezirk, 1 . Stock,Zimmer 8 , eingesehen
werden.
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II . Blatt Wien, am

Die Neuregelung der unentgeL fliehen Lern ¬

mitte lb ei Stellung .

Der Stadtschulrat für Wien hat eine Kundmachung erlassen,wo¬

nach mit Beginn des Schuljahres 1934/55 die Stadt fixen die schulbe-

hördlich vorgeschriebenen Lernmittel nur mehr den die öffentlichen

Volks - und Hauptschulen ( Hilfs - und Sonderschulen sowie Volksschulen

mit tschechischer Unterrichtssprache ) besuchenden und in Wien wohnhaften

Kindern bedürftiger Eltern österreichischer Bundesbürgerschaft beistellt .

Eltern ( Pflegeeltern,Vormünder oder gesetzliche Vertreter ) ,

die für ihre Kinder ( Pflegekinder,Mündel ) die unentgeltliche Lernmit¬

telbeistellung ansprechen wollen,haben für jedes Kind einen bei der Lei¬

tung jener Schule,die das Kind besucht,kostenlos erhältlichen Frage¬

bogen in deutlich lesbarer Schrift auszufüllen und die Angaben über

Wohnort und Einkommen bestätigen zu lassen . Die ordnungsgemäss ausgefüll¬

ten Fragebogen sind bis längstens l ^ . Juli beim Fürsorgeinstitut des

Wohnbezirkes einzureichen.

Von der Bewilligung der unentgeltlichen Beistellung von Lern¬

mitteln wird nur die Schulleitung verständigt ; an die Eltern ( Pflegeel-

tern,Vormünder oddr gesetzliche Vertreter ) ergeht nur im Abweisungs¬

fall ein Bescheid.

Ohne Ausfüllung eines Fragebogens und ohne besondere Anweisung

des Fürsorgeinstitutes werden folgenden Kindern die Lernmittel von der

Anstalts - ,beziehungsweise Schulleitung unentgeltlich beigestellt : Schul¬

kindern , die , sei es in Anstalten oder auf Privatpflegeplätzen,in voll¬

ständiger Versorgung der Heimatsgemeinde stehen,und Schulkindern,die

selbst oder deren Eltern eine dauernde Armenunterstützung beziehen . In

diesem Fall ist lediglich das Erhaltungsbeitrsg s - ,Pflegebeitrags - oder

Pflegegeldbuch bei Schulbeginn der Schulleitung vorzuweisen.

Eltern ( Vormünder oder gesetzliche Vertreter ) , die ausserhalb

Wiens ihren Wohnsitz haben,deren Kinder aber in Wien wohnen , haben an

Stelle des auszufüllenden Fragebogens ein von der Wohnortsgemeinde aus¬

gestelltes Mitt ellosigkeit sZeugnis bis zum Beginn des Schuljahres an

die Leitung der Schule,die das Kind ( Mündel ) besucht,einzusenden ./”
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